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Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 

Auf Grund des § 16 Abs. 3 und § 17 Abs. 1 des Hes-
sischen Naturschutzgesetzes vom 19. September 
1980 (GVBl. I S. 309), geändert durch Gesetz vom 28. 
August 1986 (GVBl. I S. 253), wird nach Anhörung der 
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 20. 
Dezember 1976 (BGBl. I S. 3574, 1977 S. 650) i. d. F. 
vom 12. März 1987, (BGBI. I S. 890) anerkannten 
Verbände im Benehmen mit der oberen Behörde der 
Landesplanung und mit Genehmigung der obersten 
Naturschutzbehörde verordnet: 

§1 

(1) Das in Abs. 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet 
zwischen Kostheim und Mainflingen wird zum Land-
schaftsschutzgebiet erklärt. 

(2) Das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische Mainau-
enñ besteht aus den Auen des Mains und angrenzen-
den Bachtälern im Bereich der Städte Wiesbaden, 
Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Hanau und 
Rüsselsheim und in den Landkreisen Groß-Gerau, 
Main-Taunus, Main-Kinzig und Offenbach. Es hat eine 
Größe von etwa 45 qkm. Die örtliche Lage des Land-
schaftsschutzgebietes ergibt sich aus der als Anlage 
zu dieser Verordnung veröffentlich ten Übersichtskar-
te im Maßstab 1:150 000. 

(3) Diese Verordnung gilt für das in einer Karte im 
Maßstab 1:10 000 rot begrenzte Gebiet. Das Land-
schaftsschutzgebiet ist in zwei Zonen gegliedert. Die 
Grenzen zwischen der Zone 1 und der Zone II sind 
blau in der Karte eingetragen. Die Karte ist Bestand 
teil dieser Verordnung. Sie wird von der Bezirksdirek-
tion für Forsten und Naturschutz in Darmstadt, oberer 
Naturschutzbehörde, Orangerieallee 12, 6100 Darm-
stadt, verwahrt. Abzeichnungen dieser Karte befinden 
sich beiden Magistraten der Städte Wiesbaden, 
Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Rüsselsheim 
und Hanau, untere Naturschutzbehörden, sowie bei 
den Kreisausschüssen der Landkreise Main-Taunus, 
Main-Kinzig, Groß-Gerau und Offenbach, untere Na-
turschutzbehörden, sowie bei der Hessischen Lan-
desanstalt für Umwelt in Wiesbaden und können dort 
während der Dienststunden eingesehen werden. 

(4) Das Landschaftsschutzgebiet ist durch amtliche 
Schilder gekennzeichnet. 

§ 2 

(1) Die Zone 1 umfaßt die Auengebiete des Mains und 
angrenzende Bachtäler. 

Zweck der Unterschutzstellung dieses Bereiches ist: 

1.  die Erhaltung der durch Grünland geprägten Au-
ensysteme als Brut-, Nahrungs-, Durchzugs- und 
Rastbiotope für die bedrohte Tierwelt; 

2.  die Erhaltung der für den Landschaftsraum typi-
schen Auenlandschaft, insbesondere Erhaltung 
der mäandrierenden Fließgewässer einschließlich 
ihrer Ufervegetation; 

3.  die Erhaltung der durch die unterschiedlichen 
Durchfeuchtungsstufen bestimmten Wiesen- und 
Ufervegetationstypen. 

(2) Die Zone II umfaßt räumlich angrenzende Wald-, 
Reb- und Feldfluren sowie Grünflächen mit Erho-
lungscharakter. 

Zweck der Unterschutzstellung ist: 

1.  die Erhaltung und Sicherung der die Mainauen 
umgebenden Randlandschaften wegen der Ei-
genart und Schönheit des Landschaftsbildes und 
ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung der 
Bevölkerung; 

2. die Erhaltung der durch lockere Baum- und 
Strauchgruppen gegliederten, landwirtschaftlich 
genutzten Freiflächen. 

(3) Die Unterschutzstellung dient ferner der Erhaltung 
der vielfältigen Biotopstrukturen als Lebensstätten und 
Standorte vieler feuchtlandgebundener bestandsge-
fährdeter Tier- und Pflanzenarten. 

§ 3 

(1) Folgende Maßnahmen oder Handlungen sind nur 
mit Genehmigung zulässig: 

1.  bauliche Anlagen i. S. des § 2 Abs. 1 der Hessi-
schen Bauordnung herzustellen, zu erweitern, zu 
ändern oder zu beseitigen, unabhängig von deren 
Anwendungsbereich (§ 1 Abs. 2 der Hessischen 
Bauordnung) oder von einer Genehmigungs- oder 
Anzeigepflicht; 

2.  die Anlage von Gärten sowie der Umbruch Brach-
land oder dessen Nutzung; 

3. das Ansäen und Anpflanzen von fremdländischen 
Bäumen und Sträuchern, insbesondere von Le-
bensbäumen (Thujen), Blaufichten, EssigbauM, 
Schlitzblättriger Ahorn, Götterbaum (AiLanthus), 
Koreatanne, Scheinzypresse (Chamaecyparis); 

4. die Errichtung, die Erweiterung sowie das Betrei-
ben von Lager, Abstell- und Ausstellungsplätzen, 
Abfallanlagen, Motorsportanlagen und Flugplät-
zen einschließlich Modellflugplätzen; 

5. das Verändern der Wald-Feld-Grenze und der 
Nutzung bestehender Waldwiesen sowie Kahlhie-
be; 

6. das Beschädigen oder Beseitigen von Teichen, 
Tümpeln, Feuchtgebieten, Mooren und Findlin-
gen; 

7. das Beschädigen oder Beseitigen von Feld- und 
Ufergehölzen, Alleen, Streuobstbeständen oder 
Einzelbäumen, von Hecken und Gebüschen, 
Rohr- und Schilfbeständen sowie das Verändern 
der Gewässerufer; 

8.  die Errichtung von Wasserversorgungs- oder  
Abwasseranlagen, der Gewässerausbau sowie 
Straßen- und wegebauliche Neu- und Ausbau-
maßnahmen; 

9. das Anbringen oder Aufstellen von Plakaten, Bild- 
oder Schrifttafeln (z. B. Reklameschildern); 
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10. das Zelten und Aufstellen von Wohnwagen oder 
sonstigen transportablen Anlagen einschließlich  
fahrbarer Verkaufsstände außerhalb der dafür zu-
gelassenen Plätze; 

11. das Einbringen von festen oder flüssigen Abfällen 
und das Abstellen von nicht zugelassenen Kraft-
fahrzeugen, Anhängern und Autowracks, das Wa-
schen und Pflegen von Kraftfahrzeugen sowie 
sonstige Verunreinigung des Geländes; 

12. das Fahren mit oder das Parken von Kraftfahr-
zeugen aller Art außerhalb der für den allgemei-
nen Kraftverkehr zugelassenen Straßen und 
Plätze; 

13. Lärmen, das die Ruhe der Natur beeinträchtigt. 

(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn 
die Handlung den Charakter des  Gebietes nicht ver-
ändert, das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt und 
wenn sie mit den Schutzzwecken nach § 2 vereinbar 
ist. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen 
nach § 35 des Hessischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes versehen werden. 

§ 4 

In der Zone I ist darüber hinaus verboten: 

1. Grünland umzubrechen; 

2.  Entwässerungs- und andere Maßnahmen vorzu-
nehmen, die gemessen am Schutzzweck ( 2) zu  
einer nachteiligen Veränderung des Wasserhaus-
haltes des Gebietes führen können. 

§ 5 

Ausgenommen von der Genehmigungspflicht des § 3 
und den Verboten des § 4 sind: 

1.  das Fahren mit oder das Parken von Kraftfahr-
zeugen aller Art zu land-, jagd-, fischerei- und 
forstwirtschaftlichen Zwecken sowie der Anlieger-
verkehr; als Anliegerverkehr gelten auch notwen-
dige Fahrten oder notwendiges Parken zur 
Wartung oder zur Behebung von Störungen an 
Energieversorgungsleitungen und zur Wahrneh-
mung der Stromaufsicht; 

2.  offene Weidezäune mit Holzpfosten bis 1,50 m 
Höhe, forstliche Kulturzäune und Gatter, soweit 
sie land- oder forstwirtschaftlichen Erwerbsbetrie-
ben oder jagdwirtschaftlichen Zwecken dienen; 

3.  die Tätigkeiten und Maßnahmen der Wasserbe-
hörden oder der Unterhaltungspflichtigen sowie 
der Ver- und Entsorgungsträger bei der Unterhal-
tung ihrer Einrichtungen und im Falle der Gefah-
renabwehr, hierbei sind die Belange des 
Landschaftsschutzes zu wahren; 

4.  das vorübergehende Aufstellen von Personenun-
terkunfts- oder Gerätewagen und Hilfsgeräten, 
soweit sie betrieblichen Zwecken der Land- oder 
Forstwirtschaft, des Straßenbaues, des Wasser-
baues oder der Energieversorgung dienen; 

5.  die Errichtung von Wildfütterungen und gegen-
düblichen Hochsitzen aus Holz im Walde sowie in 
der freien Landschaft, soweit sie dort, durch vor-

handenen Bewuchs abgeschirmt, keine Störung 
des Landschaftsbildes verursachen; 

6.  der zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung sich 
bereits im Betrieb befindliche und nach sonstigen 
Vorschriften zugelassene Abbau von Lagerstätten 
einschließlich deren Rekultivierung; 

7.  das Aufstellen oder Anbringen von Bild- und 
Schrifttafeln ein, die dem Straßenverkehr oder der 
Bezeichnung des Gebietes dienen; 

8.  der Vollzug wasserrechtlicher Erlaubnisse, Ge-
nehmigungen und Neufeststellungsbescheide, die 
vor Inkrafttreten der Verordnung Rechtskraft er-
langt haben. 

§ 6 

Zuständige Behörde für Genehmigungen nach § 3 
Abs. 1 und für Beseitigungsverfügungen ist die untere 
Naturschutzbehörde. 

§ 7 

Zuständige Behörde für Befreiungen nach § 31 des 
Bundesnaturschutzgesetzes ist die obere Natur-
schutzbehörde. Die Befreiung kann mit Nebenbe-
stimmungen nach § 36 des Hessischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes versehen werden. 
Die Hessische Landesanstalt für Umwelt ist zu hören. 

§ 8 

(1) Ordnungswidrig i. S. des § 43 Abs. 2 Nr. 16 des 
Hessischen Naturschutzgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung: 

1.  Baumaßnahmen i. S. des § 3 Abs. 1 Nr. 1 durch-
führt; 

2.  Gärten anlegt, Brachland umbricht oder nutzt (§ 3 
Abs. 1 Nr. 2); 

3.  fremdländische Bäume oder Sträucher außerhalb 
des Waldes ansät oder anpflanzt (§ 3 Abs. 1 Nr. 
3); 

4. Anlagen der in § 3 Abs. 1 Nr.4 bezeichneten Art 
errichtet oder betreibt; 

5.  die Wald-Feld-Grenze oder die Nutzung beste-
hender Wald- wiesen ändert oder Kahlhiebe 
durchführt (§ 3 Abs. 1 Nr. 5); 

6.  Teiche, Tümpel, Feuchtgebiete, Moore und Find-
linge beschädigt oder beseitigt (§ 3 Abs. 1 Nr. 6); 

7.  Feld- und Ufergehölze, Alleen, Streuobstbestände 
oder Einzelbäume, Hecken und Gebüsche, Rohr- 
und Schillbestände beschädigt oder Gewässer-
ufer verändert (§ 3 Abs. 1 Nr. 7); 

8.  wasserwirtschaftliche oder wegebauliche Maß-
nahmen i. S. des Ä 3 Abs. 1 āNr. 8 vornimmt; 

9.  Plakate, Bild- oder Schrifttafeln anbringt oder auf-
stellt (§ 3 Abs. 1 Nr. 9); 

10.  zeltet, Wohnwagen oder sonstige transportable 
Anlagen ein schließlich fahrbarer Verkaufsstände 
aufstellt (§ 3 Abs. 1 Nr. 10); 

11.  Abfälle einbringt, nicht zugelassene Kraftfahrzeu-
ge und Autowracks abstellt, Kraftfahrzeuge 
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wäscht oder pflegt oder das Gelände sonst verun-
reinigt (§ 3 Abs. 1 Nr. 11); 

12.  außerhalb der für den allgemeinen Kraftverkehr 
zugelassenen Straßen und Plätze fährt oder parkt 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 12); 

13.  Lärm verursacht, der die Ruhe der Natur wesent-
lich beeinträchtigt (§ 3 Abs. 1 Nr. 13). 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer in Zone 1 
Grünland umbricht (§ 4 Nr. 1) oder den Wasser-
haushalt des Gebietes nachteilig verändert (§ 4 
Nr. 2). 

§ 9 

Aufgehoben werden, soweit sie in den räumlichen 
Geltungsbereich dieser Verordnung fallen: 

1.  Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in 
der Stadt Offenbach am Main vom 29. Mai 1980 
(Offenbach-Post vom 31. Mai 1980). 

2.  Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen in 
der Stadt Frankfurt am Main vom 31. Juli 1972 
(Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt 
Frankfurt am Main Nr. 36 vom 26. August 1972). 

3. Zweite Verordnung zum Schutze von Land-
schaftsteilen im Gebiet der Landeshauptstadt 
Wiesbaden vom 18. Dezember 1970 (Wiesbade-
ner Kurier, Wiesbadener Tagblatt und Allgemeine 

Zeitung - Mainzer Anzeiger vom 7. Januar 1971), 
zuletzt geändert am 29. September 1971. 

4.  Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im 
Landkreis Offenbach am Main vom 19. Juni 1961 
(Offenbach-Post Nr. 148 vom 30. Juni 1961). 

5.  Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in 
den Gemarkungen Bischofsheim, Hochstadt und 
Dörnigheim im Landkreis Hanau am Main vom 26. 
August 1957 (StAnz. S. 993). 

6.  Verordnung zum Schutze der Umgebung des Na-
turschutzgebietes ĂGroÇauheimer Schiffslacheñ 
vom 9. November 1953 (StAnz. S. 1063). 

§ 10 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung im Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft. 

 

Darmstadt, 20. Juli 1987 

 

Bezirksdirektion  
für Forsten und Naturschutz  
gez. D u m m 

 

StAnz. 32/1987 S. 1734 
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Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische Main-
auenñ vom 20. Juli 1987 vom 20. Januar 1989 

Auf Grund des § 16 Abs. 3 des Hessischen Natur-
schutzgesetzes vom 19. September 1980 (GVBl. I  
S. 309) zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. 
März 1988 (GVBl. I S. 130), wird, nachdem den 
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes i. d. F. 
vom  
12. März 1987 (BGBl. I S. 890) anerkannten Ver-
bänden Gelegenheit zur Äußerung gegeben wor-
den ist, mit Genehmigung der obersten 
Naturschutzbehörde verordnet: 

Art. 1 

(1) Die Verordnung über das Landschaftsschutzge-
biet ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 
(StAnz. 5. 1734, 1982) wird für die Flurstücke 
178/87, 179/87, 175/88 und 89 der Flur 11 sowie 
128/102 der Flur 12 der Gemarkung Dörnigheim 
der Stadt Maintal im Main-Kinzig-Kreis aufgehoben. 

(2) Der neue Grenzverlauf ist in einer Karte im 
Maßstab 1 rot gekennzeichnet. Die Karte ist Be-
standteil dieser Verordnung. Sie wird vom Regie-
rungspräsidium Darmstadt, Orangerieallee 12, 6100 
Darmstadt, archivmäßig verwahrt. Eine Abzeich-
nung dieser Karte befindet sich beim Kreisaus-
schuss des Main-Kinzig-Kreises, - unterer 
Naturschutzbehörde -ā Eugen-Kaiser-Straße 9, 
6450 Hanau. Die Karten können bei den genannten 
Dienststellen während der Dienststunden von je-
dermann eingesehen werden. 

Art. 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung im Staatsanzeiger für das Land Hessen in 
Kraft. 

Darmstadt, 20. Januar 1989  

Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. W. Link 
Regierungspräsident. 

StAnz. 9/1989 5. 623 
 
 
Karte war nicht im Staatsanzeiger abgedruckt! 
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2. Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ vom 8. Dezember 1993 

Auf Grund des § 16 Abs. 3 und des § 17 Abs. 1 des 
Hessischen Naturschutzgesetzes vom 19. Septem-
ber 1980 (GVBl. I S. 309), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21. Dezember 1988 (GVBl. I S. 429), 
wird, nachdem den nach § 29 des Bundesnatur-
schutzgesetzes in der Fassung vom 12. März 1987 
(BGBl. I S. 890), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 6. August 1993 (BGBI. I S. 
1458), anerkannten Verbänden Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben wurde, mit Genehmigung der 
obersten Naturschutzbehörde verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz.  
S. 1734, 1982), geändert durch Verordnung vom  
20. Januar 1989 (StAnz S. 623), wird wie folgt ge-
ändert:  

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 2 wird die Größenangabe ge-
ªndert in Ăetwa 3340 hañ. 

b) In Abs. 2 Satz 3, wird nach dem Wort ĂAnla-
geñ die Zahl Ă1ñ eingefügt. 

c) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

Ă(3) Die Grenzenó des Landschaftsschutzge-
bietes sind in der Abgrenzungskarte (Anlage 
2) im Maßstab 1:10 000 festgelegt, in der 
das Landschaftsschutzgebietó gr¿n umrandet 
ist. Das Landschaftsschutzgebiet ist in zwei 
Zonen gegliedert. Die Grenze zwischen der 
Zone 1 und der Zone II ist durch eine unter-
brochene grüne Linie in der Karte eingetra-
gen. Die Karte ist Bestandteil dieser 
Verordnung. Sie wird vom Regierungspräsi-
dium Darmstadt - oberer Naturschutzbehör-
de - Wilhelminenstraße 1-3, 64278 
Darmstadt, archivmäßig verwahrt. Abschrif-
ten dieser Karte befinden sich bei den Kreis-
ausschüssen - unteren Naturschutzbehörden 
- des Main-Taunus-Kreises, Am Kreishaus 1-
5, 65719 Hofheim am Taunus, des Main-
Kinzig-Kreises, Barbarossastraße 20, 63571 
Gelnhausen, des Landkreises Groß-Gerau, 
Wilhelm-Seipp-Straße4, 64521 Groß-Gerau, 
des Landkreises Offenbach, Berliner Straße 
60, 63063 Offenbach, und bei den Magistra-
ten unteren Naturschutzbehörden - der Städ-
te Wiesbaden, Luisenstraße 23, 65185 
Wiesbaden, Frankfurt, Philipp-Reis-Straße 
84-86, 60486 Frankfurt am Main, Offenbach, 
Berliner Straße 100, 63012 Offenbach am 
Main, Rüsselsheim, Mainzer Straße 7, 65424 
Rüsselsheim, und Hanau, Altstraße 24-30, 
63450 Hanau. Die Karten können bei der 
oberen und den genannten unteren Natur-
schutzbehörden während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden.ñ 

d) Als Abs. 5 wird angefügt: 

Ă(5) Die von den in den Karten dargestellten 
Grenzlinien abgedeckten Flächenteile sind 
nicht Bestandteil des Landschaftsschutzge-
bietes. Soweit die äußere Grenze Straßen, 
Wegen oder Schienenwegen folgt, gehören 
diese nicht zum Landschaftsschutzgebiet.ñ  

2.  § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

Ă1.  Bauliche Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 
1 der Hessischen Bauordnung in der 
Fassung vom 20. Juli 1990 (GVBI. I S. 
476), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
1. April 1992 (GVBI. I S. 126) herzustel-
len, zu erweitern, zu ändern oder zu be-
seitigen,  
ungeachtet des in § 1 Abs. 2 der Hessi-
schen Bauordnung ausgenommenen 
Anwendungsbereiches oder einer auf 
Grund  
anderer Rechtsvorschriften erteilten Ge-
nehmigung;ñ 

b) In Abs. 1 Nr. 13 wird der abschließende 
Punkt durch ein Semikolon ersetzt und als 
Nr. 14 angefügt: 

Ă14.  Handlungen, die nachteilige Auswirkun-
gen auf die ökologische Funktionsfähig-
keit der Waldaußenränder haben können 
und nicht den Zielen des § 16 Abs. 2 des 
Hessischen Forstgesetzes in der Fas-
sung vom 4 Juli 1978 (GVBI. I S. 424, 
584), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29. März 1988 (GVBl. I S. 130), entspre-
chen. Hierzu zählen insbesondere der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, das 
Verhindern des Aufwuchses oder die 
Beseitigung von Saumgebüschen, die 
Beseitigung von heimischen Baumarten 
zweiter Ordnung sowie das Einbringen 
von nicht heimischen Baumarten und 
Gehºlzen.ñ 

3.  In § 5 Nr. 8 wird der abschließende Punkt durch 
ein Semikolon ersetzt und als Nr. 9 angefügt: 

Ă9.  im Bereich eines Waldaußenrandes die Ent-
nahme von Bäumen erster Ordnung sowie 
die Neubegründung und Pflege eines stufi-
gen und artenreichen Bewuchses aus heimi-
schen Strªuchern und Baumarten.ñ  

4. § 6 erhält folgende Fassung: 

§ 6 

(1) Zuständig für die Erteilung von Genehmigun-
gen und für Verfügungen in den Fällen § 3 Abs. 
1 Nr. 1 bis 13 ist die untere Naturschutzbehörde. 

(2) Zuständig für die Erteilung von Genehmigun-
gen und für Verfügungen im Fall § 3 Abs. 1 Nr. 
14 ist die obere Naturschutzbehºrde.ñ  
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5.  § 7 erhält folgende Fassung: 

§ 7 

Von den Bestimmungen, die einer Genehmigung 
entgegenstehen, und den Verboten des § 4 kann 
unter den Voraussetzungen des § 31 Abs. 1 Nr. 
1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes auf An-
trag Befreiung erteilt werden. Über den Antrag 
entscheidet die obere Naturschutzbehörde. Die 
Befreiung kann mit Nebenbestimmungen verse-
hen werden.ñ 

6. In § 8 Nr. 13 wird der abschließende Punkt durch 
ein Semikolon ersetzt und als Nr. 14 angefügt: 

 

Ă14.  entgegen § 3 Abs. 3 Nr. 14 Handlungen 
vornimmt, die den Waldaußenrand in seiner 
ökologischen Funktionsfähigkeit beein-
trächtigen.ñ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Darmstadt, 8. Dezember 1993 

Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. Dr. D a u m 
Regierungspräsident 

StAnZ. 1/1994 S. 21 
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Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 28. Oktober 1996, Nr. 44, Seite 3532 - 3533 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

3. Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ vom 20. Juli 1987 vom 23. Septem-
ber 1998 

Auf Grund des § 16 Abs. 2 und des § 17 Abs. 1 des 
Hessischen Naturschutzgesetzes vom 19. Septem-
ber 1980 (GVBl. I S. 309), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 4. März 1996 (GVBI. I S. 102) wird, 
nachdem den nach § 29 des Bundesnaturschutz-
gesetzes in der Fassung vom 12. März 1987 (BGBl. 
I S. 890), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Au-
gust 1993 (BGBl. I S. 1458), anerkannten Verbän-
den Gelegenheit zur Äußerung gegeben wurde, im 
Benehmen mit der oberen Behörde der Landespla-
nung verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz.  
S. 1734), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
8. Dezember 1993 (StAnz. 1994 S. 21), wird wie 
folgt geändert: 

Die Verordnung über das Landschaftsschutz Hessi-
sche Mainauenñ wird f¿r die in Flurkarten im Maß-
stab 1: 5 000 mit Schraffur kenntlich gemachten 
Flächen aufgehoben (Anlage 1). Die Karten sind 
Bestandteil dieser Verordnung. Sie werden zu-
sammen mit der Abgrenzungskarte zu der Verord-
nung über das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ vom Regierungspräsidium Darmstadt - 
obere Naturschutzbehörde -ā Wilhelminenstraße 1-
3, 64283 Darmstadt, archivmäßig verwahrt. Ar-
chivmäßig verwahrte Abschriften dieser Karten be-
finden sich bei den bei den Kreisausschüssen - un-

untere Naturschutzbehörde - des Main-Taunus-
Kreises, am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim am 
Taunus, des Main-Kinzig-Kreises, Engen-Kaiser-
Straße 9, 63450 Hanau, des Landkreises Offen-
bach, Berliner Straße 60, 63065 Offenbach am 
Main, des Landkreises Groß-Gerau, Wilhelm-Seipp-
Straße 4, 64521 Groß-Gerau, und bei den Magist-
raten - untere Naturschutzbehörde - der Stadt 
Frankfurt am Main, Philipp-Reis-Straße 84, 60486 
Frankfurt am Main, der Stadt Offenbach am Main, 
Berliner Straße 100, 63012 Offenbach am Main, 
und der Landeshauptstadt Wiesbaden, Luisenstra-
ße 23, 65185 Wiesbaden, befindlichen, das Land-
schaftsschutzgebiet ĂHessische Mainauenñ 
betreffenden Abgrenzungskarten. Die Karten kön-
nen bei den genannten oberen und unteren Natur-
schutzbehörden während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden. Die örtliche Lage 
der aus dem Landschaftsschutz entlassenen Berei-
che ergibt sich aus den als Anlage 2 zu dieser Ver-
ordnung veröffentlichten Übersichtskarten im 
Maßstab 1:50 000.  

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft, 

Darmstadt, 23. September 1996 

Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. Dr. K u m m e r 
Regierungspräsident 

StAnz. 44/1996 S. 3532 
 

 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 28. Oktober 1996, Nr. 44, Seite 3532 - 3533 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 26. Mai 1997, Nr. 21, Seite 1588 - 1590 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

4. Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ vom 30. April 1997 

Auf Grund des § 16 Abs. 2 und des § 17 Abs. 1 des 
Hessischen Naturschutzgesetzes vom 19. Septem-
ber 1980 (GVBl. I S. 309), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 4. März 1996 (GVBI. I S. 102), wird, 
nachdem den nach § 29 des Bundesnaturschutz-
gesetzes in der Fassung vom 12. März 1987 (BGBI.  
I S. 890), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
6. August 1993 (BGBl. I S. 1458), anerkannten 
Verbänden Gelegenheit zur Äußerung gegeben 
wurde, im Benehmen mit der oberen Behörde der 
Landesplanung verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz.  
S. 1734), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
23. September 1996 (StAnz. S. 3533), wird wie folgt 
geändert: 

1.  Die als Anlage 2 der Zweiten Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über das Land-
schaftsschutzgebiet ĂHessische Mainauenñ vom 
8. Dezember 1993 (StAnz. 1/1994 S. 21) beige-
fügte Abgrenzungskarte im Maßstab 1: 10 000 
und die als Anlage 1 der Dritten Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über das Land-
schaftsschutzgebiet ĂHessische Mainauenñ vom  
23. September 1996 (StAnz. S. 3533) beigefüg-
ten Flurkarten Im Maßstab 1:5000 und 1:10000 
werden durch eine Abgrenzungskarte im Maß-
stab 1:10 000 ersetzt, die als Anlage 2 zu die-
ser vierten Änderungsverordnung niedergelegt 
wird. Die Karte ist Bestandteil dieser Verord-
nung. Ausfertigungen dieser Karte werden ar-
chivmäßig bei dem Regierungspräsidium 
Darmstadt - obere Naturschutzbehörde -ā Wil-
helminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt, bei den 
Kreisausschüssen - unteren Naturschutzbehör-
den - des Main-Taunus-Kreises, Am Kreis- 
haus 1-5, 65719 Hofheim am Taunus, des 
Main-Kinzig-Kreises, Barbarossastraße 20, 
63571 Gelnhausen, des Landkreises Groß-
Gerau, Wilhelm-Seipp-Straße 4, 64521 Groß-
Gerau, des Landkreises Offenbach Berliner 

Straße 60, 63065 Offenbach, und bei den Ma-
gistraten - unteren Naturschutzbehörden - der 
Städte Wiesbaden, Luisenstraße 23, 65185 
Wiesbaden, Offenbach, Berliner Straße 50-52, 
63065 Offenbach am Main, Rüsselsheim, 
Mainzer Straße 70, 65428 Rüsselsheim, und 
Hanau, Steinheimer Straße 1 b, 63450 Hanau, 
verwahrt. Die Karten können bei der genannten 
oberen und den genannten unteren Natur-
schutzbehörden während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden. 

2.  Die unter 1. genannte neue Abgrenzungskarte 
erfaßt die Entlassung der Flächen aus dem 
Geltungsbereich dieser Verordnung, die durch 
die 2. und 3. Änderungsverordnung erfolgte, 
sowie die im Rahmen dieses Verfahrens 
durchgeführte Aufhebung des Landschafts-
schutzes im Bereich der Stadt Kelsterbach. 

3.  Die Übersichtskarte (Anlage 1) wird durch eine 
Übersichtskarte im Maßstab 1:100000 ersetzt, 
die als Anlage 1 zu dieser Verordnung mitveröf-
fentlicht wird. 

4.  § 9 erhält folgende Fassung: 

Die Zweite Verordnung zum Schutze von Land-
schaftsteilen im Gebiet der Landeshauptstadt 
Wiesbaden vom 18. Dezember 1970 (Wiesba-
dener Kurier, Wiesbadener Tagblatt und Allge-
meine Zeitung - Mainzer Anzeiger, jeweils vom 
7. Januar 1971), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 1. Januar 1995 (StAnz. S. 718) 
wird, soweit sie sich auf den Geltungsbereich 
dieser Verordnung erstreckt, aufgehoben. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Darmstadt, 30. April 1997 

Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. Kummer 
Regierungspräsident 

StAnz. 21/1997 S. 2588 
 
 

 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 26. Mai 1997, Nr. 21, Seite 1588 - 1590 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 26. Mai 1997, Nr. 21, Seite 1588 - 1590 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

 

 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 26. Mai 1997, Nr. 21, Seite 1588 - 1590 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 24. Januar 2000, Nr. 4, Seite 391 - 392 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

5. Verordnung zur Änderung der Verordnung 
¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ vom 28. Dezember 1999  

Aufgrund des § 18 Abs. 2 in Verbindung mit § 17 
Abs. 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes vom  
19. September 1980 (GVBl. I S. 309), zuletzt geän-
dert durch Art. 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 
1997 (GVBl. I S. 429, 433), wird, nachdem den 
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der 
Fassung vom 21. September 1998 (BGBl. 1 S. 
2994), anerkannten Verbänden Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben wurde, im Benehmen mit der 
oberen Behörde der Landesplanung verordnet:  

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz.  
S. 1734), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
30. April 1997 (StAnz. S.1599), wird wie folgt geän-
dert: 

Die Verordnung wird für die in den Abgrenzungs-
karten (Karten 1 bis 3) im Maßstab 1:10 000 (Anla-
ge 1) mit Schraffur kenntlich gemachten Flächen 
aufgehoben. Die Karten sind Bestandteil dieser 
Verordnung. 

Archivmäßig verwahrte Ausfertigungen befinden 
sich bei dem  

Regierungspräsidium Darmstadt, 
obere Naturschutzbehörde,  
Wilhelminenstraße 1-3, 
64283 Darmstadt, 

dem  
Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises,  Am 
Kreishaus 1-5,  
65719 Hofheim, 

dem 
Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises, 
Barbarossastraße 20,  
63571 Gelnhausen, 

dem 
Kreisausschuss des Landkreises Groß-Gerau, 
Wilhelm-Seipp-Straße 4,  
64521 Groß-Gerau,  

dem 
Kreisausschuss des Landkreises Offenbach, 
Berliner Straße 60,  
63065 Offenbach am Main, 

dem 
Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden, 
Luisenstraße 23,  
65185 Wiesbaden, 

dem 
Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, 
Philipp-Reis-Straße 84,  
60406 Frankfurt am Main, 

dem 
Magistrat der Stadt Offenbach, 
Berliner Straße 50-52,  
63065 Offenbach am Main, 

dem 
Magistrat der Stadt Rüsselsheim, 
Mainzer Straße 7,  
65428 Rüsselsheim,  

und dem 
Magistrat der Stadt Hanau,  
Steinheimer Straße 1 b, 
63450 Hanau. 

Die Karten können dort während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden. Die örtliche 
Lage der aus dem Landschaftsschutz entlassenen 
Bereiche Ist in den als Anlage 2 zu dieser Verord-
nung veröffentlichten Übersichtskarten im Maßstab  
1:50 000 durch schwarze Kreise gekennzeichnet. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Darmstadt, 28. Dezember 1999 

Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. Dicke 
Regierungspräsident 

StAnz. 4/2000 S. 391 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 24. Januar 2000, Nr. 4, Seite 391 - 392 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 25. Dezember 2000, Nr. 52, Seite 4382 - 4383 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

6. Verordnung zur Änderung der Verordnung 
¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ vom 22. November 2000 

Aufgrund des § 16 Abs. 2 in Verbindung mit § 17 
Abs. 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 
19. September 1980 (GVBl. I 5. 309), zuletzt geän-
dert durch Art. 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 
1997 (GVBl. I S. 429, 433), wird, nachdem den 
nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes in der 
Fassung vom 21. September1998 (BGBl. I S. 
2994), anerkannten Verbänden Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben wurde, im Benehmen mit der 
oberen Behörde der Landesplanung verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz.  
S. 1734), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
28. Dezember 1999 (StAnz. 2000 S. 391) wird wie 
folgt geändert:  

Die Verordnung wird für die in der Abgrenzungskar-
te im Maßstab 1: 10 000 (Anlage 1) mit Schraffur 
kenntlich gemachte Fläche aufgehoben. Die Karte 
ist Bestandteil dieser Verordnung. Archivmäßig 
verwahrte Ausfertigungen befinden sich bei dem  

Regierungspräsidium Darmstadt,  
-obere Naturschutzbehörde- 
Wilhelminenstraße 1ð3  
64283 Darmstadt  

dem  
Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises, . 
Am Kreishaus 1-5, 
65719 Hofheim am Taunus, 

dem  
Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises, 
Barbarossastraße 20, 
63571 Gelnhausen, 

dem  
Kreisausschuss des Landkreises Groß-Gerau, 
Wilhelm-Seipp-StraÇeā 
64521 Groß-Gerau,  

dem  
Kreisausschuss des Landkreises Offenbach, 
Berliner Straße 60, 
63065 Offenbach am Main,  

dem  
Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden, 
Luisenstraße 23, 
65185 Wiesbaden,  

dem  
Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, 
Philipp-Reis-Straße 84, 
60486 Frankfurt am Main,  

dem  
Magistrat der Stadt Offenbach, 
Berliner Straße 50-52,  
63065 Offenbach am Main,  

 
 

dem  
Magistrat der Stadt Rüsselsheim, 
Mainzer Straße 7, 
65428 Rüsselsheim, und 

dem  
Magistrat der Stadt Hanau, 
Steinheimer Straße 1 b, 
63450 Hanau. 

Die Karten können dort während der Dienststunden 
von jedermann angesehen werden. Die örtliche La-
ge des aus dem Landschaftsschutz entlassenen 
Bereiches ist in der als Anlage 2 zu dieser Verord-
nung veröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 
1: 50 000 durch einen schwarzen Kreis gekenn-
zeichnet. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Darmstadt, 22. November 2000 

Regierungspräsidium Darmstadt  
gez. Dieke 
Regierungspräsident 

StAnz. 52/20003. 4382 

 



 

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 13. Mai 2002, Nr. 19, Seite 1796 - 1797 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

7. Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ vom 25. April 2002 

Aufgrund des § 16 Abs. 2 und des § 17 Abs. 1 des 
Hessischen Naturschutzgesetzes in der Fassung 
vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 31. Oktober 2001 (GVBl. I 
S. 434), wird, nachdem den nach § 29 des Bun-
desnaturschutzgesetzes in der Fassung vom 21. 
September 1998 (BGBl. I S. 2994), zuletzt geändert 
durch Artikel 205 der Siebenten Zuständigkeitsan-
passungsverordnung vom 29. Oktober 2001 (BGBl. 
I S. 2785), anerkannten Verbänden Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben wurde, im Benehmen mit der 
oberen Behörde der Landesplanung verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz.  
S. 1734), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
22. November 2000 (StAnz. 5. 4382), wird wie folgt 
geändert: 

Die Verordnung wird für die in der Abgrenzungskar-
te im Maßstab 1: 0 000 (Anlage 1) mit Schraffur 
kenntlich gemachte Fläche auf gehoben. Die Karte 
ist Bestandteil dieser Verordnung. Sie wird vom 
Regierungspräsidium Darmstadt, Obere Natur-
schutzbehörde, Wilhelminenstraße 1-3, 64283 
Darmstadt, archivmäßig verwahrt. Weitere archiv-
mäßig verwahrte Ausfertigungen befinden sich bei  

dem  
Kreisausschuss des Landkreises Groß-Gerau,  
Untere Naturschutzbehörde,  
Wilhelm-Seipp-Straße 4,  
64521 Groß-Gerau,  

dem  
Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises,  
Untere Naturschutzbehörde,  
Barbarossastraße 20,  
63571 Gelnhausen,  

dem  
Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises,  
Untere Naturschutzbehörde,  
Am Kreishaus 1-5,  
65719 Hofheim am Taunus,  

dem  
Kreisausschuss des Landkreises Offenbach,  
Untere Naturschutzbehörde,  
Berliner Straße 60,  
63065 Offenbach am Main,  

dem  
Magistrat der Stadt Frankfurt am Main,  
Untere Naturschutzbehörde,  
Philipp-Reis-Straße 84,  
60486 Frankfurt am Main,  

dem  
Magistrat der Stadt Hanau,  
Untere Naturschutzbehörde,  
Steinheimer Straße 1b,  
63450 Hanau,  

dem  
Magistrat der Stadt Offenbach am Main,  
Untere Naturschutzbehörde,  
Berliner Straße 50-52,  
63065 Offenbach am Main,  

dem  
Magistrat der Stadt Rüsselsheim,  
Untere Naturschutzbehörde,  
Mainzer Straße 7,  
65428 Rüsselsheim,  

und dem  
Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden,  
Untere Naturschutzbehörde,  
Luisenstraße 23,  
65185 Wiesbaden. 

Die Karte kann dort während der Dienststunden von 
jeder Person eingesehen werden. Die örtliche Lage 
des aus dem Landschaftsschutz entlassenen Be 
reiches ist in der als Anlage 2 zu dieser Verordnung 
veröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1:50 
000 durch einen schwarzen Kreis gekennzeichnet. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Darmstadt, 25. April 2002 

Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. Dicke  
Regierungspräsident 

StAnz. 19/2002 S. 1796 

 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 13. Mai 2002, Nr. 19, Seite 1796 - 1797 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 17. April 2005, Nr. 16, Seite 1393 - 1395 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

8. Verordnung zur Änderung der Verordnung 
¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ vom 23. Mªrz 2005 

Aufgrund des § 16 Abs. 2 in Verbindung mit § 17 
Abs. 1 des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 
16. April 1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 
506), wird - nachdem den nach § 29 des Bundesna-
turschutzgesetzes in der bis zum 3. April 2002 gel-
tenden Fassung anerkannten Verbänden und den 
nach § 35 Abs. 1 des Hessischen Naturschutzge-
setzes zu beteiligenden Verbänden Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben wurde - im Benehmen mit der 
oberen Behörde der Landesplanung verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz. 
2002 S. 1734), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 25. April 2002 (StAnz. 2004 S. 1796), wird wie 
folgt geändert: 

Die Verordnung wird für die in den Abgrenzungs-
karten (Nr. 1 und 2) im Maßstab 1:10 000 mit 
Schraffur kenntlich gemachten Flächen aufgeho-
ben. Die Karten sind Bestandteil dieser Verord-
nung. Archivmäßig verwahrte Ausfertigungen 
befinden sich bei dem 

Regierungspräsidium Darmstadt, 
obere Naturschutzbehörde, 
Wilhelminenstraße 1ð3, 
64283 Darmstadt, 

dem 
Kreisausschuss des Landkreises Groß-Gerau, 
untere Naturschutzbehörde, 
Wilhelm-Seipp-Straße 4, 
64521 Groß-Gerau, 

dem 
Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises, 
untere Naturschutzbehörde, 
Barbarossastraße 20, 
63571 Gelnhausen, 

dem 
Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises, 
untere Naturschutzbehörde, 
Am Kreishaus 1ð5, 
65719 Hofheim am Taunus, 

dem 
Kreisausschuss des Landkreises Offenbach 
untere Naturschutzbehörde, 
Werner-Hilpert-Straße 1, 
63128 Dietzenbach, 

dem 
Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, 
untere Naturschutzbehörde, 
Galvanistraße 28, 
60486 Frankfurt am Main, 

dem 
Magistrat der Stadt Hanau, 
untere Naturschutzbehörde, 
Steinheimer Straße 1 b, 

63450 Hanau 

dem 
Magistrat der Stadt Offenbach am Main, 
untere Naturschutzbehörde, 
Berliner Straße 50ð52, 
63065 Offenbach am Main, 

dem 
Magistrat der Stadt Rüsselsheim, 
untere Naturschutzbehörde, 
Mainzer Straße 7, 
65428 Rüsselsheim, 

und dem 
Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden, 
untere Naturschutzbehörde, 
Luisenstraße 23, 
65185 Wiesbaden. 

Die Karten können dort während der Dienststunden 
von jeder Person eingesehen werden. Die örtliche 
Lage der aus dem Landschaftsschutz entlassenen 
Bereiche ist in den als Anlage 1 zu dieser Verord-
nung veröffentlichten Übersichtskarten (Nr. 1 und 2) 
im Maßstab 1:50 000 durch schwarze Kreise ge-
kennzeichnet. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Darmstadt, 23. März 2005 

Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. D i e k e 
Regierungspräsident 

StAnz. 16/2005 S. 1393 

 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 17. April 2005, Nr. 16, Seite 1393 - 1395 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 17. April 2006, Nr. 16, Seite 910 - 915 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

Verordnung zur Ausweisung und Änderung von 
Landschaftsschutzgebietsverordnungen im Re-
gierungsbezirk Darmstadt vom 28. März 2006 

Aufgrund des § 16 Abs. 2 und des § 17 Abs. 1 des 
Hessischen Naturschutzgesetzes in der Fassung 
vom 16. April 1996 (GVBl. I S. 145), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. November 2005 (GVBl.  
I S.769), wird - nachdem den nach § 29 Bundesna-
turschutzgesetz in der bis zum 3. April 2002 gelten-
den Fassung anerkannten Verbänden und den 
nach § 35 Abs. 1 des Hessischen Naturschutzge-
setzes zu beteiligenden Verbänden Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben wurde - verordnet: 

Artikel I 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂUntermainschleusenñ 

§ 1 
Lage und Abgrenzung 

(1) Die beiden Schleuseninseln bei Griesheim und 
Eddersheim und die umgebenden Wasserflächen 
des Mains, die Uferbereiche und angrenzenden 
Grünlandflächen sowie die östlich an die Edders-
heimer Schleuse angrenzende Kiesgrube Mönch-
waldsee werden in den Grenzen, die sich aus der in 
Abs. 3 genannten Abgrenzungskarte ergeben, zum 
Landschaftsschutzgebiet ĂUntermainschleusenñ er-
klärt. Das Landschaftsschutzgebiet erfüllt die natur-
schutzfachlichen Kriterien eines Europäischen 
Vogelschutzgebietes und wird Teil des kohärenten 
europäischen Netzes von Schutzgebieten ĂNATU-
RA 2000ñ. Das Landschaftsschutzgebiet stellt f¿r 
den Schutz der in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Vo-
gelarten eines der zahlen- und flächenmäßig ge-
eignetsten Gebiete dar oder ist bedeutender 
Teillebensraum dieser Arten. 

(2) Das Landschaftsschutzgebiet ĂUn-
termainschleusenñ besteht aus den beiden Teilflä-
chen Griesheimer Schleuse mit einer Größe von 
zirka  
48 ha und der Eddersheimer Schleuse einschließ-
lich Mönchwaldsee mit einer Größe von zirka  
146 ha und hat insgesamt eine Größe von zirka  
194 ha. Die örtliche Lage des Landschaftsschutz-
gebietes ergibt sich aus der als Anlage 1 zu dieser 
Verordnung veröffentlichten Übersichtskarte im 
Maßstab 1:50 000. 

(3) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes 
sind in der als Anlage 2 zu dieser Verordnung ver-
öffentlichten Abgrenzungskarte im Maßstab  
1:10 000 festgelegt, in der das Landschaftsschutz-
gebiet mit einer unterbrochenen schwarzen Linie 
umrandet ist. Die Karte ist Bestandteil dieser Ver-
ordnung. Sie wird als Anlage zu dieser Verordnung 
veröffentlicht. 

(4) Flächen, die von den in den Karten dargestellten 
Grenzlinien abgedeckt werden, sind nicht Bestand-
teil des Landschaftsschutzgebietes. Sobald die Ab-
grenzung Straßen, Wegen oder Schienenwegen 
folgt, gehören diese nicht zum Landschaftsschutz-
gebiet. Die Bundesstraße 43 und die Bahnlinie zwi-

schen Kelsterbach und Raunheim sind nicht Be-
standteil des Landschaftsschutzgebietes. 

(5) Das Landschaftsschutzgebiet wird an den Au-
ßengrenzen durch amtliche Schilder gekennzeich-
net. 

§ 2 
Schutzzweck 

(1) Zweck der Unterschutzstellung im Sinne von  
§ 20a des Hessischen Naturschutzgesetzes ist für 
die nach Art. 4 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang I 
der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 
1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-
ten (Vogelschutzrichtlinie) (ABl. EG Nr. L 103 vom 
25. April 1979 S. 1), zuletzt geändert durch Richtli-
nie 97/49/EG der Kommission vom 29. Juli 1997 
(ABl. EG Nr. L 223 vom 13. August 1997 S. 9) ge-
schützten und im Gebiet vorkommenden Vogelar-
ten die Lebensstätten und Lebensräume zu 
erhalten und wieder herzustellen, um ihr Überleben 
und ihre Vermehrung sicherzustellen. Dies gilt für 
die Brutvogelarten Schwarzmilan und Eisvogel und 
die Rastvogelarten Zwergsäger, Rohrdommel, 
Sterntaucher und Ohrentaucher. 

(2) Zweck der Unterschutzstellung im Sinne von  
§ 20a des Hessischen Naturschutzgesetzes ist dar-
über hinaus der Schutz der Lebensräume als Ver-
mehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiet 
sowie der Rast- und Schlafplätze für die regelmäßig 
im Gebiet auftretenden Zugvogelarten nach Art. 4 
Abs. 2 Vogelschutzrichtlinie sowie für weitere wert-
gebende Vogelarten. Dies sind die Rast- und  
Überwinterungsgäste Eiderente, Kolbenente,  
Krickente, Löffelente, Reiherente, Schellente, 
Schnatterente, Stockente, Tafelente, Bläßhuhn, 
Gänsesäger, Graugans, Haubentaucher, Teich-
huhn, Zwergtaucher und Lachmöwe sowie die Brut-
vogelarten Saatkrähe, Kormoran und Graureiher. 

(3) Zweck der Unterschutzstellung ist ferner die Er-
haltung der für den Landschaftsraum typischen Au-
enlandschaft mit ihren vielfältigen Biotopstrukturen 
einschließlich der Ufervegetation als Lebensstätten 
und Standorte vieler feuchtlandgebundener be-
standsgefährdeter Tier- und Pflanzenarten, insbe-
sondere auentypischer Arten sowie die Erhaltung 
der Landschaft als frei zugänglicher Erlebnisraum 
für die stille, landschaftsgebundene Erholung. 

(4) Erhaltungsziele zur Sicherung und Schaffung 
geeigneter Habitatstrukturen für die in Abs. 1 und 2 
genannten Arten sind:  

ð  Schutz der Wasserflächen im Bereich der  
Eddersheimer Schleuse als landesweit bis nati-
onal bedeutsames Überwinterungsgebiet für 
den Zwergtaucher; 

ð  Schutz der Wasserflächen im Bereich der bei-
den Schleuseninseln als landesweit bedeutsa-
me Rast- und Überwinterungsgebiete der 
Wasservogelarten Eiderente, Kolbenente,  
Krickente, Löffelente, Reiherente, Schellente, 
Schnatterente, Stockente, Tafelente, Bläss-
huhn, Gänsesäger, Graugans, Haubentaucher, 
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Teichhuhn, Lachmöwe, Zwergsäger, 
Rohrdommel, Sterntaucher und Ohrentaucher; 

ð  Schutz der Schleuseninseln als regelmäßige, 
landesweit bedeutsame Schlafplätze für Kor-
morane und als ungestörte und kaum zugängli-
che Brutplätze für Kormoran, Schwarzmilan 
und Saatkrähe sowie für regional bedeutsame 
Graureiherkolonien; 

ð  Schutz des Mönchwaldsees als Bruthabitat für 
den Eisvogel und, vor allem in Kälteperioden, 
als Rastgebiet für Tafel- und Reiherente sowie 
den Zwergtaucher; 

ð  Erhaltung der Grünlandflächen als Nahrungs-
habitat geschützter Vogelarten und Sicherung 
ihrer extensiven Nutzung. 

§ 3 
Verbote 

(1) Im Geltungsbereich dieser Verordnung ist es 
verboten, Handlungen vorzunehmen, die die Le-
bensräume der Vögel beeinträchtigen oder ver-
schmutzen oder die Vögel belästigen und dem 
Schutzzweck des § 2 erheblich zuwiderlaufen kön-
nen. 

(2) Handlungen im Sinne von Abs. 1 sind: 

1.  den in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Vögeln 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu 
töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut- 
und Wohn- oder Zufluchtstätten oder sonstige 
als Lebensraum genutzten Flächen zu beschä-
digen, zu zerstören oder der Natur zu entneh-
men; 

2.  die in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Vögel an ih-
ren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten 
durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder 
ähnliche Handlungen zu stören;  

3.   beunruhigen oder ihre Laute nachzuahmen; 

4.  die Schleuseninseln zu betreten; 

5.  das Ufer des Mönchwaldsees außerhalb der 
angelegten Wege zu betreten, am Mönchwald-
see zu lagern, zu zelten oder zu grillen, im 
Mönchwaldsee zu baden oder zu tauchen oder 
den Mönchwaldsee zu befahren; 

6.  Lärmen, das die Ruhe der Natur wesentlich be-
einträchtigt. 

(3) Die Verbote gelten auch für Handlungen außer-
halb des Geltungsbereichs dieser Verordnung, die 
in das Gebiet hineinwirken können und dem 
Schutzzweck erheblich zuwiderlaufen können. 

(4) Die Verbote nach Abs. 2 gelten nicht für  

1.  Vorhaben und Maßnahmen, die einer behördli-
chen Entscheidung oder einer Anzeige bedür-
fen oder von einer Behörde durchgeführt 
werden; 

2.  die bisher rechtmäßig ausgeübte Nutzung der 
Grundstücke, Wege, Straßen, Bahnanlagen 
und des Mönchwaldsees sowie die Nutzung der 
rechtmäßigerweise bestehenden Einrichtungen 

in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang 
sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung; 

3.  Maßnahmen der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes und deren Beauftragter 
zum Betrieb und zur Unterhaltung der Bun-
deswasserstraße Main einschließlich ihrer 
technischen Anlagen; 

4.  die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bo-
dennutzung im Sinne einer guten fachlichen 
Praxis, die ordnungsgemäße forst- und fische-
reiwirtschaftliche Bodennutzung sowie die Aus-
übung der Jagd und Fischerei; 

5.  Maßnahmen aufgrund einer Verkehrssiche-
rungspflicht; 

6.  Maßnahmen, die unmittelbar mit der Verwal-
tung des Gebietes 

in Verbindung stehen oder hierfür notwendig sind. 

§ 4 
Anzeigepflichtige Handlungen 

(1) Folgende Handlungen sind der örtlich zuständi-
gen Naturschutzbehörde 4 Wochen vor Beginn an-
zuzeigen: 

1.  Maßnahmen der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes und deren Beauftragter 
zur Unterhaltung der Bundeswasserstraße 
Main einschließlich ihrer technischen Anlagen, 
soweit damit die Beseitigung von Pflanzenbe-
wuchs oder Gehölzbeständen verbunden ist; 

2.  Maßnahmen im Rahmen wissenschaftlicher 
Untersuchungen; 

3.  Vögel beruflich, gewerblich oder über den pri-
vaten Gebrauch hinaus zu fotografieren oder zu 
filmen; 

4.  Durchführung von Veranstaltungen. 

(2) Die Naturschutzbehörde kann die nach Abs. 1 
Nr. 2 bis 4 angezeigten Handlungen untersagen 
oder nähere Bestimmungen über ihre Ausübung 
treffen, wenn und soweit dies der Schutzzweck er-
fordert. 

(3) Zuständig für Verfügungen zur Durchsetzung 
dieser Verordnung ist die untere Naturschutzbehör-
de. Sind mehrere untere Naturschutzbehörden in 
der gleichen Sache zuständig, so ist die untere Na-
turschutzbehörde zuständig, in deren Bezirk der 
Schwerpunkt der Angelegenheit liegt; im Zweifel 
bestimmt die obere Naturschutzbehörde die zu-
ständige untere Naturschutzbehörde. 

§ 5 
Maßnahmenplanung 

Für das Gebiet wird ein Maßnahmenplan aufge-
stellt. Dieser beschreibt die in § 2 genannten Le-
bensräume und Arten und die darauf bezogenen 
Erhaltungsziele. Er enthält die geeigneten Erhal-
tungs- und Entwicklungsmaßnahmen. 

§ 6 
Ermächtigung zur Anordnung in Einzelfällen 

Soweit keine vertraglichen Regelungen mit den Ei-
gentümern oder Nutzungsberechtigten bestehen, 
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kann die Naturschutzbehörde die zur Erhaltung des 
Schutzzweckes oder zur Umsetzung des Maßnah-
menplans erforderlichen Anordnungen treffen und 
Maßnahmen ergreifen. 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 43 Abs. 3 Nr. 10 
Hessisches Naturschutzgesetz handelt, wer im 
Landschaftsschutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  eine in § 3 Abs. 2 dieser Verordnung verbotene 
Handlung vornimmt, sofern diese Handlung 
nicht in § 3 Abs. 4 dieser Verordnung oder 
durch Befreiung nach § 30b des Hessischen 
Naturschutzgesetzes 

zugelassen wurde; 

2.  eine der in § 4 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 dieser Verord-
nung bezeichneten Handlungen ohne Anzeige 
vornimmt; 

3.  eine der in § 4 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 dieser Verord-
nung bezeichneten Handlungen trotz Untersa-
gung durchführt oder einer näheren 
Bestimmung der Naturschutzbehörde zuwider-
handelt; 

4.  einer von der Naturschutzbehörde nach § 6 
dieser Verordnung getroffenen vollziehbaren 
Anordnung zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können nach 
§ 43 Abs. 4 des Hessischen Naturschutzgesetzes 
mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro 
geahndet werden.  

§ 8 
Aufhebung von Schutzverordnungen 

(1) Die Verordnung zur einstweiligen Sicherstellung 
des künftigen Naturschutzgebietes ĂStaustufe bei 
Eddersheim und Mönchwaldsee bei Kelsterbachñ 
vom 3. Mai 2002 (StAnz. S. 1867) wird aufgehoben. 
(2) Die Verordnung zur einstweiligen Sicherstellung 
des künftigen Landschaftsschutzgebietes ĂGries-
heimer Schleuseñ vom 25. Mªrz 2004 (StAnz. S. 
1628) wird aufgehoben. 

Artikel II 

Teilaufhebung der Verordnung über das Land-
schaftsschutzgebiet ĂHessische Mainauenñ 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz.  
S. 1734), zuletzt geändert durch die Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über das Landschafts-
schutzgebiet ĂHessische Mainauenñ vom 23. Mªrz 
2005 (StAnz. S. 1393), wird, soweit sie in den Gel-
tungsbereich dieser Verordnung fällt, aufgehoben. 

é 

Artikel IV 

In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. 

Darmstadt, 28. März 2006 

Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. D i e k e 
Regierungspräsident 

StAnz. 16/2006 S. 910 

 
 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 17. April 2006, Nr. 16, Seite 910 - 915 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 17. April 2006, Nr. 16, Seite 910 - 915 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 17. April 2006, Nr. 16, Seite 910 - 915 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 



nichtamtlicher Auszug aus dem Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 19. Februar 2007, Nr. 8, Seite 400 -401 
   

Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
Verantwortlich für die Gestaltung: Gunilla Weyers, August 2017 

Neunte Verordnung zur Änderung der Verord-
nung über das Landschaftsschutzgebiet ĂHes-
sische Mainauenñ vom 30. Januar 2007 

Aufgrund des § 24 in Verbindung mit § 28 des Hes-
sischen Naturschutzgesetzes vom 4. Dezember 
2006 (GVBl. I S. 619) wird - nach Beteiligung der 
Verbände im Sinne des § 48 Abs. 1 des Hessi-
schen Naturschutzgesetzes - verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz. 
2002 S. 1734), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 23. März 2005 (StAnz. S. 1393), wird wie folgt 
geändert: 
Die Verordnung wird für die in den Abgrenzungs-
karten (Nr. 1 und 2) im Maßstab 1:10 000 (Anlage 
2) mit Schraffur kenntlich gemachten Flächen auf-
gehoben. Die Karten sind Bestandteil dieser Ver-
ordnung. Archivmäßig verwahrte Ausfertigungen 
befinden sich bei 

dem Regierungspräsidium Darmstadt, 
obere Naturschutzbehörde, 
Wilhelminenstraße 1ð3, 
64283 Darmstadt, 

dem Kreisausschuss des Landkreises Groß-Gerau, 
untere Naturschutzbehörde, 
Wilhelm-Seipp-Straße 4, 
64521 Groß-Gerau, 

dem Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises, 
untere Naturschutzbehörde, 
Barbarossastraße 20, 
63571 Gelnhausen, 

dem Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises, 
untere Naturschutzbehörde, 
Am Kreishaus 1ð5, 
65719 Hofheim am Taunus, 

dem Kreisausschuss des Landkreises Offenbach, 
untere Naturschutzbehörde, 
Werner-Hilpert-Straße 1, 
63128 Dietzenbach, 

dem Magistrat der Stadt Frankfurt am Main, 
untere Naturschutzbehörde, 
Galvanistraße 28, 
60486 Frankfurt am Main, 

dem Magistrat der Stadt Hanau, 
untere Naturschutzbehörde, 
Steinheimer Straße 1 b, 
63450 Hanau, 

dem Magistrat der Stadt Offenbach am Main, 
untere Naturschutzbehörde, 
Berliner Straße 50ð52, 
63065 Offenbach am Main, 

dem Magistrat der Stadt Rüsselsheim, 
untere Naturschutzbehörde, 
Mainzer Straße 7, 
65428 Rüsselsheim, und  

 

 

dem Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden, 
untere Naturschutzbehörde, 
Luisenstraße 23, 
65185 Wiesbaden. 

Die Karten können dort während der Dienststunden 
von jeder Person eingesehen werden. Die örtliche 
Lage der aus dem Landschaftsschutz entlassenen 
Bereiche ist in den als Anlage 1 zu dieser Verord-
nung veröffentlichten Übersichtskarten (Nr. 1 und 2) 
im Maßstab 1 : 50 000 durch schwarze Kreise ge-
kennzeichnet. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung im Staatsanzeiger für das Land Hessen in 
Kraft. 

Darmstadt, 30. Januar 2007 

Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. D i e k e 
Regierungspräsident 

StAnz. 8/2007 S. 400 
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Verordnung zur Ausweisung des Landschafts-
schutzgebietes ĂStadt Wiesbadenñ und zur 
Änderung des Landschaftsschhutzgebietes 
ĂHessische Mainauenñ vom 24. September 2010 
 
Aufgrund des § 26 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2532) in 
Verbindung mit § 28 des Hessischen Naturschutz-
gesetzes vm 4. Dezember 2006 (GVBl. I S. 619), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 
2007 (GVBl. I S. 854), wird nach Beteiligung der 
anerkannten Naturschutzvereinigungen im Sinne 
des § 63 bs. 2 der Bundesnaturschutzgesetzes ver-
ordnet: 
 

Artikel II 
Teilaufhebung des Landschaftsschutzgebietes 

ĂHessische Mainauenñ, 
10. Änderungsverordnung 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
ĂHessische Mainauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz. S. 
1734, Kartenneuverkündung vom 30. April 1997, 
StAnz. S. 1588), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 30. Januar 2007 (StAnz. S. 400), wird für das 
Stadtgebiet der Landeshauptstadt Wiesbaden 
aufgehoben. 
 

Artikel III 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 
Darmstadt, 24. September 2010  
 
Regierungspräsidium Darmstadt 
 Gez. Baron 
 Regierungspräsident 
 StAnz. 41/2010 S. 2289 
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Elfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über 
das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische Mainauenñ 
 

vom 13. März 2012 
 
Aufgrund des § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542) in Verbindung mit Ă 12 des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGB-
NatSchG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 629) wird nach 
Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände im Sinne des 
§ 63 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes verordnet: 
 

Artikel 1 
 
Die Verordnung ¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainhauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz. S. 1734), zuletzt geªndert 
durch Verordnung vom 24. September 2010 (StAnz. S. 2294), 
wird wie folgt geändert: 

Die Verordnung wird für die in der Abgrenzungskarte im Maß-
stab 1 : 10 000 (Anlage 2) mit Schraffur kenntlich gemachte Flä-
che aufgehoben. 

Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. 

Archivmäßig verwahrte Ausfertigungen befinden bei  

dem Regierungspräsidium Darmstadt 
Obere Naturschutzbehörde 
Wilhelminenstraße 1-3 
64283 Darmstadt 

dem Kreisausschuss des Landkreises Groß-Gerau 
Untere Naturschutzbehörde 
Wilhelm-Seipp-Straße 4 
64521 Groß-Gerau 

dem Kreisausschuss des Mainz-Kinzig-Kreises 
Untere Naturschutzbehörde 
Barbarossastraße 20 
63571 Gelnhausen 

dem Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises 
Untere Naturschutzbehörde 
Am Kreishaus 1-5 
65179 Hofheim am Taunus 

dem Kreisausschuss des Landkreises Offenbach 
Untere Naturschutzbehörde 
Werner-Hilpert-Straße 1 
63128 Dietzenbach 

dem Magistrat der Stadt Frankfurt am Main 
Untere Naturschutzbehörde 
Galvanistraße 28 
60486 Frankfurt am Main 

dem Magistrat der Stadt Hanau 
Untere Naturschutzbehörde 
Hessen-Homburg-Platz 7 
63452 Hanau 

dem Magistrat der Stadt Offenbach am Main 
Untere Naturschutzbehörde 
Berliner Straße 60 
63065 Offenbach am Main 

dem Magistrat der Stadt Rüsselsheim 
Untere Naturschutzbehörde 
Mainzer Straße 7 
65428 Rüsselsheim 

und dem Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden 
Untere Naturschutzbehörde 
Gustav-Stresemann-Ring 15 
65189 Wiesbaden 

Die Karte kann dort während der Dienststunden von jeder Per-
son eingesehen werden. 

Die örtliche Lage des aus dem Landschaftsschutz entlassenen 
Bereiches ist in der als Anlage zu dieser Verordnung veröffent-
lichten Übersichtkarte im Maßstab 1 : 25 0000 durch einen 
schwarzen Kreis gekennzeichnet. 
 

Artikel 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Staats-
anzeiger für das Land Hessen in Kraft. 
 
Darmstadt, 13. März 2012 
 
Regierungspräsidium Darmstadt 
Gez. Johannes B a r o n 
Regierungspräsident 
 StAnz 14/2012 S. 415 
 
 
Anlage 1 

Übersichtskarte zur Elften Verordnung zur Änderung der 
Verordnung ¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ 

vom 13 März 2012 
 
Auszug aus Top, Karte Nr. 5818 
Maßstab 1 : 25 000, Vervielfältigungsgenehmigung Nr. 12-1-007 
des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und 
Geoinformation. 

Karte ï Stadt Offenbach am Main 
 
Anlage 2 

Abgrenzungskarte zur Elften Verordnung zur Änderung der 
Verordnung ¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ  

vom 13 März 2012 
 
Auszug aus Top, Karte Nr. 5818 SO 
Maßstab 1 : 15 000, Vervielfältigungsgenehmigung Nr. 12-1-007 
des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und 
Geoinformation. 

Karte ï Stadt Offenbach am Main 
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Zwölfte  Verordnung zur Änderung der Verordnung 
¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische Main-
auenñ 
 

vom 13. März 2012 
 
Aufgrund des § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542) in Verbindung mit § 12 des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGB-
NatSchG) vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 629) wird nach 
Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände im Sinne des 
§ 63 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes verordnet: 
 

Artikel 1 
 
Die Verordnung ¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainhauenñ vom 20. Juli 1987 (StAnz. S. 1734), zuletzt geªndert 
durch Verordnung vom 13. März 2012 (StAnz. S. 415), wird wie 
folgt geändert: 

Die Verordnung wird für die in der Abgrenzungskarte im Maß-
stab 1 : 10 000 (Anlage 2) mit Schraffur kenntlich gemachte Flä-
che aufgehoben. 

Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. 

Archivmäßig verwahrte Ausfertigungen befinden bei  

dem Regierungspräsidium Darmstadt 
Obere Naturschutzbehörde 
Wilhelminenstraße 1-3 
64283 Darmstadt 

dem Kreisausschuss des Landkreises Groß-Gerau 
Untere Naturschutzbehörde 
Wilhelm-Seipp-Straße 4 
64521 Groß-Gerau 

dem Kreisausschuss des Mainz-Kinzig-Kreises 
Untere Naturschutzbehörde 
Barbarossastraße 20 
63571 Gelnhausen 

dem Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises 
Untere Naturschutzbehörde 
Am Kreishaus 1-5 
65179 Hofheim am Taunus 

dem Kreisausschuss des Landkreises Offenbach 
Untere Naturschutzbehörde 
Werner-Hilpert-Straße 1 
63128 Dietzenbach 

dem Magistrat der Stadt Frankfurt am Main 
Untere Naturschutzbehörde 
Galvanistraße 28 
60486 Frankfurt am Main 

dem Magistrat der Stadt Hanau 
Untere Naturschutzbehörde 
Hessen-Homburg-Platz 7 
63452 Hanau 

dem Magistrat der Stadt Offenbach am Main 
Untere Naturschutzbehörde 
Berliner Straße 60 
63065 Offenbach am Main 

dem Magistrat der Stadt Rüsselsheim 
Untere Naturschutzbehörde 
Mainzer Straße 7 
65428 Rüsselsheim 

und dem Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden 
Untere Naturschutzbehörde 
Gustav-Stresemann-Ring 15 
65189 Wiesbaden 

Die Karte kann dort während der Dienststunden von jeder Per-
son eingesehen werden. 

 

 

 

 

Die örtliche Lage des aus dem Landschaftsschutz entlassenen 
Bereiches ist in der als Anlage zu dieser Verordnung veröffent-
lichten Übersichtkarte im Maßstab 1 : 25 0000 durch einen 
schwarzen Kreis gekennzeichnet. 
 

Artikel 2 
 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Staats-
anzeiger für das Land Hessen in Kraft. 
 
Darmstadt, 14. Dezember 2015 
 
Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. L i n d s c h e i d 
Regierungspräsidentin 
 StAnz 1/2016 S. 50 
 
 
Anlage 1 

Übersichtskarte zur Zwölften Verordnung zur Änderung der 
Verordnung ¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ 

vom 14. Dezember 2015 
 
Auszug aus Top, Karte Nr. 5918 
Maßstab 1 : 25 000, Vervielfältigungsgenehmigung Nr. 15-1-007 
des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und 
Geoinformation. 

Karte ï Gemeinde Hainburg, Ortsteil Klein-Krotzenburg 
 
Anlage 2 

Abgrenzungskarte zur Elften Verordnung zur Änderung der 
Verordnung ¿ber das Landschaftsschutzgebiet ĂHessische 
Mainauenñ  

vom 13 März 2012 
 
Auszug aus Top, Karte Nr. 5918 NO 
Maßstab 1 : 15 000, Vervielfältigungsgenehmigung Nr. 15-1-007 
des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und 
Geoinformation. 

Karte ï Gemeinde Hainburg, Ortsteil Klein-Krotzenburg 
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Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt 
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